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Halfßgericht . 16
ter / auff deß Verklagten / oder ſeiner Freundſchafft Coſten / vff das fuͤr⸗
derlichſt erkundigen / oder aber vff zulaſſung Vnſers Richters / die Zeu⸗
gen / ſo der Gefangen / oder ſein Freunde deßhalben ſtellen wolten / wie

ſich gebuͤrt / vnd hernach von weiſung an dem hunderſten vnd ſechs vnd

ſiebentztgſten Artickel anfahent / geſetzt iſt / vff ihr begern verhoͤrt wer⸗

den / ſolche obgemelte Kundſchafftſtellung auch dem Gefangen oder ſei⸗
nen Freunden / vff jhr begern / ohn gute rechtmeſſige Vrſach nicht abge⸗
ſchlagen / oder aberkant werden ſoll . Wo aber wegen deß Verklagten /
ſolcher obgedachter Vnkoſten / Armut halber/ nicht entrichtwerden koͤnt/
damit dann nichts deſtominder das Vbel geſtrafft / oder der Vnſchuldig
wider Recht nicht vbereilt werde / ſo ſoll die Obrigkeit / oder das Ge⸗

richt / den Coſten darlegen / vnd der Richter im Rechten fuͤrfahren.

Item / So in der jetztgemelten Erfahrung deß beklagten Vnſchuld
nicht funden wuͤrde / ſo ſoll er alsdann vff vorgemelte Beweiſung / red⸗

lichs Argwons oder Verdachts / peinlich gefragt werden / in Gegenwe⸗
tigkeit deß Richters / zweyer deß Gerichts / vnd deß Gerichtſchreibers /
vnd was ſich in der Vrgicht / vnd aller Erkundigung findet/ ſoll eigent⸗

lich vffgeſchriben / dem Anklaͤger ( ſoviel ihne betrifft ) eroͤffent/ vnd vff

ſein begern Abſchrifft gegeben / vnd gefehrlich nicht verzogen oder ver⸗

halten werden / Was aber ein redliche Anzeigung einer Miſſethat / vnd

zu peinlicher Frag gnugſam iſt . Such hievorn im Sechs vnd zwen⸗

tigſten Artickel anfahent .

Wie die jenigen / ſo auff peinlich Frage einer Miſſethat
bekennen / nachfolgents auſſerhalb Marter /

vmb Vnterꝛicht weiter ſollen gefragt werden .

Vnd Erſtlich vom Mord .

Item / So der Gefragt der angezogen Miſſethat durch die Mar⸗

ter ( als vorſieht ) bekentlich iſt / vnd ſein Bekantnuß auffgeſchriben wůr⸗

det/ ſo ſollen hne die Verhoͤrer / ſeiner Bekantnuß halben / gar 4cheid⸗

LIX .



LXI .

LxiIr .

LXLIII .

Bambergiſch
ſcheidlich ( wie zum theil hernach beruͤhrt wurdet / vnd dergleichen / ſo
zu erfahrung der Warheit dienſtlich ſeyn mag ) fleiſſig fragen / vnd nem .

lich / bekent er eins Mords oder Todtſchlags / man ſoll ihn fragen / auß
twas Vrſachen er die That gethon / vff welchen Tag vnd Stund / auch
an welchem Ende er ſolche That gethon habe / wer jhme darzu geholffen/
auch wo er den Todten hin vergraben / oder gethon habe / mit was Waf⸗
fen der Mord geſchehen ſey / wie vnd was er dem Todten fuͤr Schlaͤg
oder Wunden geben vnd gehawen habe/ was der Ermord bey jhme ge⸗

habt habe / von Gelt oder anderm / vnd was er jhme genommen habe /

wo er auch ſolche Name hin gethon / verkaufft / vergeben / oder verbor⸗

gen habe / Vnd ſolche frage / ziehen ſich auch in viel ſtucken / wolauff
Rauber vnd Diebe .

So der Gefragt Verꝛaͤtherey bekent .

Item / Bekent der Gefragt Verꝛaͤtherey/ ſoll man ihn fragen/
twer jhn darzu beſtellt / vnd was er darumb empfangen habe/ auch wo/

85
vnd wann ſolches geſchehen ſey / vnd was jhn darzu verurſacht

abe .

Auff Bekantnuß von Vergifftung .

Item / Bekent der Gefragt / daß er jemand hab vergifft / oder ver⸗
gifften woͤllen / ſoll man jhn auch fragen aller Vrſach vnd Vmbſtende
Cals obſtehet ) vnd deß mehre / was jhn darzu bewegt / auch womit /
vnd wie er die Vergifftung gebraucht / oder zugebrauchen vorgehabt /
vnd wo er ſolche Gifft genommen / auch wer ihm darzu geholffen oder
gerahten habe .

So der Gefragt eines Brands bekent .

Item / Bekent der Gefragt eines Brands / ſoll man jhn ſonden⸗
lich der Vrſach / Zeit vnd Geſellſchafft halb ( als obſiehet ) fragen / vund
deß mehre/ mit was Fewerwerck er den Brand gethon / von wem / wie
oder wo er ſolch Fewer / oder den Zeug darzu zuwegen bracht habe .

So der
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